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Sdjfußbemerfung ber Stebaftion. 3n
einem Scifdjreiben bemerft .fpr. Oberftf. Äottmann,
er feafte befonberö bie feofefe Äolonne, auch auö ber
Sim'e refultirt, für fefer anroenbbar. Die hohle Äolonne
ift im erften Safergang 1834 tiefer 3eitfdjrift in ter
Slbhantlung über Saftif atö bie hefte gorm für Waffen*
bilbung ter Sataiffone hejcidjnet roorten. SBenn eine

gorm einmal ali gut anerfannt ift, fo roirt man ein

für allemal nur biefe eine rodljlen unb bem Steg*
fementc ein»erleiben. 3eber Ucherfluß muß in foldjen
Dingen für unfere Serbältniffe alö rein »crberblicb

auögefcfjieten fein. Sfber man feat natürlich »orfeer
fo »iel uut »erfdjieteneö ali möglich ju prüfen; baö

roirflidj ©ute roirb bann baö Sefte unter biefem fein.

Sie SOtilitdr Untcrridjtsanffalten in ber 6dnoeij.
Stach ten allgemeinen ©runblagen ber eibgenöffi*

fehen SJtilitärorganifation »on 1817 flnb bie Äantonö*
regierungen »erpflichtct, für ben öollftänbt'gen
Unterricht uub bie Sluöbitbung ihrer eigenen Äotum*
gente aller SBoffen nadj Sorfeljrift ber eibgenöffifeben

Steglemente ju forgen. Dagegen foff auf einer ge*

tneinfdjaftlidjen Sehranftalt terjenige höhere Unterricht
crtfeeilt roerben, ben ein 3«fammenroirfen mefererer

Seftanbtfecife unb größerer jfjülfömittcl erfortert unb
ber burd) biefeö Sufammenroirfen juglcidj geeignet ift,
bk proftifdjc ©leidjförmigfcit beö Dienfteö nach ben

eingeführten Stegeln ju fldjern. Sibgenöffifdje Uebun*

gen »on jufammengejogenett Sruppen auö mehreren
Äantonett foffen einen Sheil biefeö Unterridjtö auö*

madjen.
Die neue Wilitärorganifation enthält nodj be*

ftimmtere Sorfctjriftcn, inbem fle ber Sagfagung bie

Wittel anroeiöt, burdj roeldje fle biejenigen Äontone,
bie eö an genügenber Srfüffung ihrer Sunbcöpfticfjten
unb alfo an gehöriger Unterhaltung ber Sercitfdjaft
iljreö Äontmgenreö ermangeln faffen, ernftlidj baju
anfeolten unb nöthigciifaffö jroingen fann. ©emaebte

Srfahntngen muffen bt'e Slufftcfjtöbcljörbe »eranfaßt
haben, tiefe Seftimmung inö neue ©efeg anzunehmen.
SBenn roir bett Sericbt terfelben über baö Uebungölager
»on 1834 bei Sfeun unb bie Snfpeftionöberidjte früfeerer
Safere nadjlefen fo muß man roirflich erfiaunen, roie

abroeidjenb unb »erfdjieben ber ©rab ber Sluöhilbung
ber meiften Äontingente noch jegt ifi, wie meferern
berfelben fogar ber uneiitheferlichfie Stementarunter*
ricfjt fefelt, ja bei beu meiften oon Äenntnißbeö gelb*

bt'enfteö nicht eine Spur ba ift. Die Urfadje biefeö

Uebelftanbeö bejeidjnet ber Sericbt, ber fldj in Str. 11

ber Wilitärjcitfcfjrift pro 1835 beffnbet, treffenb nnb

freimütfeig. Slm guten SBiffen ber Wannfdjaft unb
ber Offijiere, fldj unterrichten ju laffen, fehlt eö geroiß

nidjt, temt eö ift ©ottloh im SlUgemeinen ber alte

SJtilitärgeift beö Sdjroeijer»olfeö bem Waterialiömuö
biö jegt nodj nidjt geroidjen. Daö $auptübel ift aber

in ber großen Serfcbietenfjeit nnb Wangelijaftigfeit
unferer Unterrictjtöanftatten unb organifdjen Sefiim*

mungen ju fliehen, roenn audj in mehreren Äantonen
Sieleö unb Stühmlidjeö geleiftet roirb.

So ift nidjt mehr bie Seit, roo man mit Still*
fdjroeigen über offenbare Wangel hinroeggefeen fann;
eö ift nun bie Seit jum Sieben unb hanteln, bamit man

nicht mefer t'n fchroeijerifdjen Statfefäten boren muffe:
»»roir Scfjroeijer feien nidjt im Stanbe gegen äußere

geinbe ßrieg ju führen" — fei eö nun in Sejug auf baö

Waterieffe ober baö «perfonette gefagt!
«Sir rooffen nun »erfticfjen, baöjenige, roaö bie

»erfchiebenen Santonal*Wiiitär»erfaffungcn t'n Sejug
auf Unterricht eorfdjreiben, feier im Sluöjuge »erglei*

djungöroeife mitjittfeeilen.
Die reöibirte eibgenöffifefte Wilitärorganifation

enthält folgenbe Seftimmungen über ben Unterricht in
ben Äantonen:

1. Die Äanrone »erfefjaffen ihrer roaffenbienfi*

Pflichtigen Wannfdjaft ten Slementarunterridjt in ben

©ränjen ber Sinübung ber taftifeften Sinheiten ber

»erfdjiebeuen SBaffengotlungen, nach bem Seitfoben

ber »o« ber Sunbeögefeggehmig auögehenben attge*

meinen Steglemente über Dienft unb Saftif.
Den Offijieren beö eibgenöffifchen Stabeö ift ber

3utn'tt ju ben SBaffenühungen ber Sruppen ber Man*

tone »orhefealten.
2. Der Unterricht in ben ßantonen foff fo ein*

gcridjtet roerben, taß bem befoubern Unterridjtöhetürfniß
jeber ter »erfchietenen SBaffengattungen mit juglet'ch

bemjenigen ber Offijiere unb Unteroffijiere ©enüge

geleiftet roirb. 3n Stnfefeung ber »erfdjiebenen Dienft*

flaffen ift erforterlidj, baß ber SBeferpflidjtige ben »oll*

flänbigen Solbarenunterrirfjt für bie SBaffe, ju ber er

eingetfeeilt roerben foff, fdjon »or bem Sintritt in bai
Sunteöfeeer, unb e6en fo berjem'ge, roetdjer auf Sin*

ftellung alö Offijier afpirt'rt, ben befonbem Sorunter*
riebt hiefür fchon »or ber Sre»etirung erfealte; baß

bie Wannfdjaft beö Sunbeöfeeereö turdj SBieberfjotttngö*

Unterricht unb Sorpöübitngen jit »oller gertigfeit beö

SÖaffenbienjieö gebracht, unb baf berjem'ge ber Sanb*
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Schlußbemerkung der Redaktion. In
einem Beischreiben bemerkt Hr. Oberstl. Kottmann,
er halte besonders die hohle Kolonne, anch aus der
Linie resultirt, für sehr anwendbar. Die hohle Kolonne
ist im ersten Jahrgang lN4 dieser Zeitschrift in der

Abhandlung über Taktik als die beste Form für Massen-
bildung der Bataillone bezeichnet worden. Wenn eine

Form einmal als gut anerkannt ist, so wird man ein

für allemal nur diese eine wählen und dem
Réglemente einverleiben. Jeder Ucberfluß muß in solchen

Dingen für unsere Verhältnisse als rein verderblich
ausgeschieden sein. Aber man hat natürlich vorher
so viel und verschiedenes als möglich zu prüfen; das

wirklich Gute wird dann das Beste unter diesem sein.

Die MilitärUnterrichtsanstalten in der Schweiz.

Nach den allgemeinen Grundlagen der eidgenössischen

Militärorganisation von l8l7 stnd die Kantons-
regierungen verpflichtet, für den vollständigen
Unterricht und die Ausbildung ihrer eigenen Kontingente

aller Waffen nach Vorschrift der eidgeuössischen

Réglemente zu sorgen. Dagegen soll auf einer
gemeinschaftlichen Lehranstalt derjenige höhere Unterricht
ertheilt wcrden, den ein Zusammenwirken mehrerer
Bestandtheile und größerer Hülfsmittel erfordert und
der durch diefes Zusammenwirken zugleich geeignet ist,
die praktische Gleichförmigkeit des Dienstes nach den

eingeführten Regeln zu sichern. Eidgenössische Uebungen

von zusammengezogenen Truppen aus mehreren
Kantonen sollen einen Theil dieses Unterrichts
ausmachen.

Die neue Militärorganisation enthält noch

bestimmtere Vorschriften, indem sie der Tagfatzung die

Mittel anweist, durch welche sie diejenigen Kantone,
die es an genügender Erfüllung ihrer Bundespflichten
und also an gehöriger Unterhaltung dcr Bereitschaft
ihres Kontingentes ermangeln lassen, ernstlich dazu

anhalten und nötigenfalls zwingen kann. Gemachte

Erfahrungen müssen die Aufsichtsbehörde veranlaßt
haben, dicse Bestimmung ins neue Gesetz aufzunehmen.
Wenn wir dcn Bericht derselben über das Uebungslager
von l8Z4 bei Thun und die Jnfpektionsberichte früherer
Jahre nachlesen, fo muß man wirklich erstaunen, wie
abweichend und verschieden der Grad der Ausbildung
der meisten Kontingente noch jetzt ist, wie mehrern
derselben sogar der unentbehrlichste Elementarunterricht

fehlt, ja bei deu meisten von Kenntniß des Feld¬

dienstes nicht eine Spur da ist. Die Ursache dieses

Uebelstandes bezeichnet der Bericht, der sich in Nr. ll
der Militärjeitschrift pro l835 befindet, treffend und

freimüthig. Am guten Willen der Mannschaft und
der Offiziere, sich unterrichten zu lassen, fehlt es gewiß

nicht, denn es ist Gottlob im Allgemeinen der alte

Militärgcist des Schweizervolkes dem Materialismus
bis jetzt noch nicht gewichen. Das Hauptübel ist aber

in der großen Verschiedenheit und Mangelhaftigkeit
unserer Unterrichtsanstalten und organischen

Bestimmungen zu suchen, wenn auch in mehreren Kantonen
Vieles und Rühmliches geleistet wird.

Es ist nicht mehr die Zeit, wo man mit
Stillschweigen übcr offenbare Mängel hinweggehen kann z

cs ist nun die Zeit zum Redcu und Handeln, damit man

nicht mehr in schweizerischen Rathsälen hören müsse:

„wir Schweizer seien nicht im Stande gegen äußere

Feinde Krieg zu führen" — fei es nun in Bezug auf das

Materielle oder das Personelle gesagt!
Wir wollen nun versuchen, dasjenige, was die

verschiedenen Kantonal-Militärverfassungen in Bezug

auf Unterricht vorschreiben, hier im Auszuge
Vergleichungsweise mitzutheilen.

Die revidirte eidgenössische Militärorganisation
enthält folgende Bestimmungen über den Unterricht in
den Kantonen:

1. Die Kantone verschaffen ihrer waffendienstpflichtigen

Mannschaft 5en Elementarunterricht in den

Gränzen dcr Einübung der taktischen Einheiten der

verschiedenen Waffengattungen, nach dem Leitfaden

der von der Bundesgesetzgebung ausgehenden
allgemeinen Réglemente über Dienst und Taktik.

Den Offizieren des eidgenössischen Stabes ist der

Zutritt zu dcn Waffenübungen der Truppen der Kantone

vorbehalten.
2. Dcr Unterricht in den Kantonen soll so

eingerichtet werden, daß dem besondern Unterrichtsbedürfniß

jcdcr der verschiedenen Waffengattungen und zugleich

demjenigen der Offiziere und Unteroffiziere Genüge

geleistet wird. In Ansehung der verschiedenen Dienst-

klasscn ist erforderlich, daß der Wehrpflichtige den

vollständigen Soldatenunterricht für die Waffe, zu der er

eingetheilt werden soll, schon vor dem Eintritt in das

Bundeshcer, und eben so derjenige, welcher auf
Anstellung als Offizier afpirirt, den besondern Vorunter-
richt hiefür schon vor der Brevetirung erhalte; daß

die Mannschaft des Bundesheeres durch Wiederholungs-
unterricht und Corpsübnngen zu voller Fertigkeit des

Waffendienstes gebracht, und daß derjenige der Land-
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mehr noch foroeit fortgeübt roerbe, um fietöfort in
bienftfdfeigem Stanbe ju fein.

5- Tk Snftruftoren, foroofef biejenigen, benen

ber Unterricht ber ©emeinen übertragen, atö biejenigen,
benen ber Unterricht ber Offijiere unb Unteroffijiere
anoertraut roirb, fönnen auö eibgenöffifdjer Seran*

ftaltung, ju Sidjerfteffung ber affgemeinen Ueherein*

ftimmung beö Unterridjtö, einer «Prüfung unterworfen
roerben. Sie fönnen ferner jur Soffenbung ihrer
Stuöbilbung ju einem »on 3eit ju 3cit in angemeffener

SBeifeanjuorbnenben3nftruftt'onöfurö einberufen roerben.

4. Denjenigen Kantonen, beren Kontingent »Ott

ju geringer Stärfe ift, um ben Sormtterridjt ber an*

gebenben Offijiere jroerfmäßtg jit »eranfialten, ober

um für jebe SBaffe bie benötfeigten 3nftruftoren ju
unterfealten, ift empfofelen, fidj burd) Sinoerftänbnfß
einem benachbarten anbern Kanton bafür anjufchließen.

Die burdj bie reöibirte Wilitärorganifation »or*
gefchriebenen jroerfmäßigen Seftimmungen über bie

Sentral*Unterridjtöattftalten flnb bereitö, in Str. 5 beö

Safergangeö 1835 biefer Seitfcbrift mitgetfeeilt roorben.

Die Wi(itdr*3luffldjtöhehörte trug auf tie jährliche Ser*

roentung »on gr. 33S,000 für tie Seiitrat*Unterridjtö*
anftalten an, bie Sagfagung rebucirte aber biefe Summe

auf ben SIntrag einer ju Seratfemtg biefeö ©egenftanbeö

niebergefegten Kommiffion auf jäferlidje 250,000 gr.,
mit bem auöbrürflidjen Sorbefealt, baß biefe Summe
nie «beschritten roerben folle.

So ift unfer ütnigfter SBunfch, baß biefcübel an*

gebrachte Oefonomie am SBeferftante nie tfeeure «nt \

bittere grüdjte trage!
SBir beginnen nun mit bett WilitänUnterridjtö*

anftalten ber einjelnen Kantone, fo roett fle «nö burdj
bie neuen Wiiitär»erfaffungen befannt finb.

I. Der Kanton Sürfcb.

Daö Unterrichtöperfonafe im Kanton Rürid) be*

fleht für bie Slrtifferie auö einem Oberinftruftor unb

einem 3nftruftor beö Srainö, für bie Snfanterie: auö

einem Oberinftruftor, einem Slbjunft beö Oberinftruf*
torö einem Kreiöinftruftor für jeben Kreiö unb 4 bii
6 Sjrerjiermeiftern für jebeö Ouartier.

Unterricht auf ben Srerjierpldgen.
l. gür bie unetngetfeeifte SDlannfcfeaft unb bie Stefruten

ber Snfanterie.

Der Unterricht ber uneingetfeeiften Wannfdjaft
roirb burd) bie Srerjiermeifter unter «2luffidjt beö Äreiö*

inftruftorö in ben Onanieren ertfeeilt nnb bauert jdfer*

lid) 12 fjal6e Sage. Sie roirb itt ber Solbaten* unb

«plotonöfdjule (ofene ©eroefer) unterrichtet unb mt't ben

Siegeln ber Wannöjudjt unb ben Sorfdjriften über
ben innern Dienft befannt gemadjt. Die Stefruten
ber Snfanterie roerben mit Sluönafeme berjenigen,
roeldje ben Stefrutenunterricht in ber Wilitärfdjule er*

featten, gleidjroie bie uneiugetfjeilte Wannfdjaft unter*
richtet. Sin ben Uebungen ber Snfanterierefruten feat

aud) bt'e junge Wannfdjaft beö Depotö an acht feafhen

Sagen Sheil ju nehmen.

Die Stefruten ber Snfanterie foffen in alten Sfeei*

ten ber Solbaten* mit «plotonöfdjule, mit »orjüglicher
Serürffirfjtigung ter £antgriffe «nb ber Sehanbfung
beö ©eroefereö, im Sielfdjießen unb im SBadjtbicnfte

unterrichtet roerben.

Sin einem ober mehreren ber legten Srerjiertage
foff bie ber nämlichen Klaffe angehörenbe Wannfdjaft
jroeier ober meferercr Srerjicrpläge ju gemeinfamer
Uebung burdj ben Kreiöinftruftor jufammengejogen
werben.

Slm Snbe beö Safereö ffnbet eine «Prüfung burdj
ben O6en'nftruftor ftatt. gür biejenigen, roelche bt'e

«Prüfung nidjt gehörig beftehen, roirb ein Stachunter*,

riebt angeorbnet, unb roer biefen nicht beftefet, aufö
fofgenbe Safer jnrürfgeftefft.

2. giir bie Stefruten ber ©cfearffdjügen.

Die Stefruten ber Scbarffcbügctt roerten untcr-
Seifung eineö Offijierö turd) auögeroäfelte Srerjier*
meifter ber Snfanterie ober geeignete Unteroffijiere ber

Scbarffchügeit t'n ben jjanbgriffen mit bem ©eroefere/

in ber «plotonöfcfjuie unb im SBachtbiettftc rodferetib 6

halben Sagen jährlich unterrichtet.
Die ben Stammfompagm'ett jugetfeeilte Depot*

Wannfdjaft nimmt an ben »ier legte« Srerjierühungen
ber Stefruten Sfeeif. Diejenigen Stefruten aber, roeldje

nidjt bie ttötfeigeit gortfdjritte gemadjt feaben, muffen

fldj bem Stefrutenunterricht beö fofgenben Safereö ganj
ober ffeeilroeife «nterjiefeen.

3. «Pttlitcitfcfeiife.

gür ben Unterricht ter Sabetten unt tie meitere

Stuöbilbung ber jungem Offijiere affer SBaffen foff

jährlich nach beenbigtem Unterrichte ber uneiiigetfeeiU

ten Wannfdjaft eine Wifttärfdjttle auf tie Dauer »ou

fecfjö SBocben eröffnet roerten.

Sn berfelben follen auch bie Stefruten ter Sir*

tifferie, teö ©enieö uut ter Kaoafferie, fo roie eine

Slhtfeeilung »on 3nfanteric*Stcfntfcn, ten
Stefrutenunterricht erfealten.
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wehr noch soweit fortgeübt werde, um stetsfort in
dienstfähigem Stande zu sein.

5. Die Jnstruktoren, sowohl diejenigen, denen

der Unterricht der Gemeinen übertragen, als diejenigen,
denen der Unterricht der Offiziere und Unteroffiziere

anvertraut wird, können aus eidgenössischer

Veranstaltung, zu Sicherstellung der allgemeinen
Uebereinstimmung des Unterrichts, einer Prüfung unterworfen
werden, Sie können ferner zur Vollendung ihrer

Ausbildung zu einem von Zeit zu Zeit in angemessener

WeiseanzuordnendenJnstruktionskurö einberufen werden.

4. Denjenigen Kantonen, deren Kontingent von

zu geringer Stärke ist, um den Vorunterricht der

angehenden Offiziere zweckmäßig zu veranstalten, oder

um für jede Waffe die benöthigten Jnstruktoren zu

unterhalten, ist empfohlen, sich durch Einvcrständniß
einem benachbarten andern Kanton dafür anzuschließen.

Die durch die revidirte Militärorganisation
vorgeschriebenen zweckmäßigen Bestimmungen über die

Central-Unterrichtsanstalten sind bereits, in Nr. 5 des

Jahrganges 1835 dieser Zeitschrift mitgetheilt worden.

Die Militär-Aufsichtsbehörde trug auf die jährliche

Verwendung von Fr. 338,000 für die Central-Unterrichtsanstalten

an, die Tagsatzung reducirte aber diese Summe

aufden Antrag einer zu Berathung dieses Gegenstandes

niedergesetzten Kommission auf jährliche 250,000Fr.,
mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß diefe Summe
nie überschritten werden solle.

Es ist unser innigster Wunsch, daß diescübel

angebrachte Oekonomie am Wehrstande nie theure uud

bittere Früchte trage!
Wir beginnen nun mit den Militär-Unterrichtsanstalten

der einzelnen Kantono, so weit sie uns durch

die neuen Militärverfassungen bekannt sind.

I. Der Kanton Zürich.

Das Unterrichtspersonale im Kanton Zürich
besteht für die Artillerie aus einem Oberinstruktor und

einem Jnstruktor des Trains, sur die Infanterie: aus

einem Oberinstruktor, einem Adjunkt des Oberinstruk-
tors einem Kreisinstruktor für jeden Kreis uud 4 bis

6 Exerziermeistern für jedes Quartier.

Unterricht auf den Exerzierplätzen.
t. Für die uneingetheilte Mannschaft und die Rekruten

der Infanterie.

Der Unterricht der uneingetheilten Mannschaft
wird durch die Ererziermeister unter Aufsicht des Kreis-
instruktors in den Quartieren ertheilt und dauert jähr¬

lich 12 halbe Tage. Sie wird in der Soldaten- uffd

Plotonsschule (ohne Gewehr) unterrichtet und mit den

Regeln der Mannszucht und den Vorschriften über
den innern Tienst bekannt gemacht. Die Rekruten
der Infanterie werden mit Ausnahme derjenigen,
welche den Rekrutenunterricht in der Militärschule
erhalten gleichwie die uneingetheilte Mannschaft
unterrichtet. An den Uebungen der Jnfanterierekruten hat
auch die junge Mannschaft des Depots an acht halben

Tagen Theil zu nehmen.

Die Rekruten der Infanterie sollen in allen Theilen

der Soldaten - nnd Plotonsschnle, mit vorzüglicher
Berücksichtigung der Handgriffe und dcr Behandlung
des Gewehres, im Zielfchießen und im Wachtdicnste

unterrichtet werden.

An einem oder mehreren der letzten Ererziertage
soll die der nämlichen Klasse angehörende Mannschaft
zweier oder mehrerer Exerzierplätze zu gemeinsamer

Uebung durch den Kreisinstruktor zusammengezogen

werden.

Am Ende des Jahres findet eine Prüfung durch

den Oberinstruktor statt. Für diejenigen, welche die

Prüfung nicht gehörig bestehen, wird ein Nachunterricht

angeordnet, uud wer diesen nicht besteht, aufs
folgende Jahr zurückgestellt.

2. Für die Rekruten der Scharffchützen.

Die Rekruten der Scharfschützen werden unter
Leitung eines Offiziers durch ausgewählte Ererziermeister

der Infante? ie oder geeignete Unteroffiziere der

Scharfschützen in den Handgriffen mit dem Gewehre/
in der Plotonsschule und im Wachtdienstc während 6

halben Tagen jährlich unterrichtet.
Die den Stammkompagnien zugetheilte Depot-

Mannschaft nimmt an den vier letzten Ererzierubungen
der Rekruten Theil. Diejenigen Rekruten aber, welche

nicht die nöthigen Fortschritte gemacht haben, müssen

sich dem Rekrutenunterricht des folgenden Jahres ganz
oder theilweise unterziehen.

3. Militärschule.

Für den Unterricht der Cadetten und die weitere

Ausbildung der jüngern Offiziere aller Waffen soll

jährlich nach beendigtem Unterrichte der uneingetheilten

Mannschaft eine Militärschule auf die Dauer vou
sechs Wochen eröffnet wcrden.

In derselben sollen auch die Rekruten der

Artillerie, des Genies und der Kavallerie, fo wie eine

Abtheilung von Jnfantcric-Rckrntcn, den Rekruten-

Unterricht erhalten.
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gerner folt/ ju mehrerer prafttfdjer Sluöbitbung

ber SBaffe ber Scbarffcbügen überhaupt unb ihrer Offi*
jiere in'ö Sefonbcre, jäferlid) eine Sdjarffdjügen*3lb*
tfeeifung in bie Wititdrfdjule berufen roerben.

Die Schule roirb eröffnet mit ben Sabetten jroeiter

Klaffe aller SBaffen.

Sluf ben Slnfang ber jroeiten SBocbe roerben aud)

fämnttfidje Sabetten erfter Klaffe in biefelbe berufen.

Wt't Slnfang ber britten SBocbe rüden bie

»erfchiebenen Stefmten*Sfbthei(mtgrn, unb mit ber »ierten

SBoctje tie ScharffdjügenabtheiTmtg ein.

Stn tem Unterrichte ber Strtifferie*9tefruten nefe*

men jeroeifen auch bie Stefruten beö ©euieö Sfeeil.

Die Safel ber einjuberufenbeti Unteroffijiere unb

Korporale richtet fldj nad) berjenigen ber Sabetten

erfter Klaffe unb ter Stärfe ter Stefruten*3lhtfeeiliing.
Die Unteroffijiere mit ©emeinen foffen, fo viel

möglich, greiroiffige auö ten »ier SluöjügenKompag*
«ieit fein, tie bereitö roenigftenö Sin 3atjr bei ben*

felben geftanben. Sebodj fönnen auch greiroiffige aui
ben Stamm*Kompagnien jugelaffeit roerben. Stötfeigen

gallo roirb bie crforberlidjc Rahl bttrdj bai Sooö auö

ben erftern »ier Kompagnien ergänjt.
Die 3nfanterie*3tcfntten, bereit jäferlid) 120 in bie

Wilitärfchule ju jiefeen flnb, roerben in 2 Kompagnien

eingeteilt, mit jete »ou tiefen unter bett Sefcfet eineö

nadj einer beftimmten Keferorbnung ju bejeiebnenben

Oberficittcnatitö oter £aiiptntannö geftellt. Sei ten*

felben roerben alle jroeiten Unterlieittenante eingetheilt,
roeldje in tiefem ©rate nodj an feinem Stefnitcnuiiter*

n'djte in ter Wilitärfchule Sheil genommen feaben.

Unteroffijiere unb Korporale finb nur in beut

gaffe jum Dienfte bei biefen Kompagnien ju berufen,

roenn biefür bie 3afel ber Sabetten erfter Klaffe nidjt
hinreicht, hingegen fantt jäferlid) 12 bii 15 Unter*

offijieren unb Korporalen alö greiroitligcn ber Sintritt
tu tie Wilitärfchule geftattet roerben.

Die Slbtfeeiiuiig ber 3nfonterie*Stefrutcn foff auö

eitler gleichen Slnjafel Wannfdjaft »on jebem ber »ier

Kreife gehütet rociten. Scigt fleh auö einem Kreife

nidjt eine Ijinrcidjcnte 3alj( grciroifft'gcr, fo fint tie

gefelenben burdj baö Sooö aui bemfelben ju ergänjen.

Die Sabetten beö ©enieö nnb biejenigen jroeiten

Uitterlieutenanre biefer SBaffe, roelche alö foldje nodj

an feinem Stefnitcn*Untern'd)te in ber Wilitärfchule

Sfeeil genommen feobeit, roerben ber 3lrtifferie*Slbthci*

lung jiigetfeeilt.
Die Sabetten ber Sdjarffchügen unb biejenigen

jroeiten Uuterlieutenante biefer SBaffe, roeldje fid) in

bem »orfein bemerften %aüe beftnben, ffnb ben 6eiben

3nfanterie--Kompagm'en jujutfecilen, treten aber nad)
bem Sinrürfen ber Scbarffdjügenabtbcilung bei biefer ein.

Die Sabetten jroeiter Klaffe ftefeen mit ten Ste*

fruten iferer SBaffe in gleichen Dienftoerfeältniffen,
fönnen aber, roenn fle fid) biefür eignen, bei Srtfeei*
lung beö Unterrt'cfjteö alö ©efeülfen gebraucht roerben

unb roäferenb ber jroei legten SBodjen ber Schule Kor*
poratöbienfte tfeun.

Die Sabetten erfter Mlaffe haben bei ben fie be*

itreffenbeit Wamtfchaftöabtfeeilungeit bie Dienftöerricb*
tungen affer ©rabe »om Korporal bii jum getbroeibel
burdjjumadjen.

Der Ober*3nftruftor ber Snfanterie füfert bett

Sefcfel über fdmmtlidje in ber Wititdrfdjule beft'nb*

lidjeit Sruppen in Jbinficht auf ben innern Dienft mit
bie «polijei; auch feat er barüber ju machen, baß bei

allen SBaffen bie bem Unterrichte ju rcibmcnbe 3eit
forgfältig für benfelhen benugt roerbe.

Die beiben in bt'e Wilitärfchule gejogenen Kreiö*
Sitftruftoren übernehmen itt Dieiiftfadjeit ahroedjfeliib
bie Serridjtungen eineö Slitcmajorö.

Die jroeiten Unterlieutenante »erfehen ohwerfjfelnb
ben Dienft eineö 3lbjuranr*Uiitcroffijierö.

Die in bie Wilitärfchule berufenen Offijiere aller
©rabe treten jum Sefjuf ber nötfeigen Sorübung brei

Sage früher in ben roirflirfjen Dienft, alö bie Wattn*
fdjaftöabtfeeilung, ju roelcfjer fle gefeören (Slrt. 248 —
250) Die im Slrt. 251 ermähnten jroeiten Unter*

lieutenante beö ©enieö «nb ber Sdjarffdjügeit rürfen

gteidjjcitig mit benen ber Slrtilterie unb ber Snfanterie

ein.

Die in bie Wilitärfchule gejogene Watmfdjaft
roirb fafernirt unb »erpflcgt. Sbenfo roerten audj alle

Sabetten ohne Sluönafeme für bie Dauer ter Schule

auf geeignete SBeife in ber Kaferne einquartiert unb

bafelbft, in ©efctjroabcr eingetheilt, auf Koften beö

Staateö nu'titärifct) »erpflegt.
Die t'n bie Schule berufenen Offijiere affer ©rabe

unb SBaffen, mit Sluönahme beö Uuterridjtöpcrfonalö,

erfealten täglich 18 Sagen Solb, ofene roeircre Ser*

gütung für bie Serpffegung. Sie roerben ebenfaffö

ofene Sluönafeme an bem Orte, roo tt'e Sdjule gehalten

roirb, fafernirt.
3m Slffgemeineit foff bt'e Wilitärfchule baju bienen,

bie Wilijen an Wanitöjttcbt «nb militärifcben ©efeor*

fam, an Steinlidjfett, Orbnungöliebe unb «pünftlidjfcft

ju geroöfenen, fie mit bem militärifdjen £auöfealte,

mit einer roaferfeaft militdrifdjen einfachen Sebenöroeife,
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Ferner soll, zu mehrerer praktischer Ausbildung
der Waffe der Scharfschützen überhaupt und ihrer Offiziere

in's Besondere, jährlich eine Scharfschützen-Abtheilung

in die Militärschule berufen werden. '

Die Schule wird eröffnet mit den Cadetten zweiter

Klasse aller Waffen.
Auf den Anfang der zweiten Woche werden auch

sämmtliche Cadetten erster Klasse in dieselbe berufen.

Mit Anfang der dritten Woche rücken die

verschiedenen Rekruten-Abtheilungen, und mit der vierten

Woche die Scharffchützenabtheilung ein.

An dem Unterrichte der Artillerie-Rekruten
nehmen jeweilen auch die Rekruten des Genies Thcil,

Die Zahl der einzuberufenden Unteroffiziere und

Korporale richtet stch nach derjenigen der Cadetten

erster Klasse und dcr Stärke der Rekruten-Abtheilung.
Die Unteroffiziere und Gcmcinen sollen, so viel

möglich, Freiwillige aus den vier Auszüger-Kompag-
ttien scin, die bereits wenigstens Ein Jahr bei

denselben gestanden. Jedoch können auch Freiwillige aus

den Stamm-Kompagnien zugelassen werden. Nöthigen

Falls wird die erforderliche Zahl durch das Loos aus

den erstern vier Kompagnien ergänzt.

Die Infanterie-Rekruten, deren jährlich 120 in die

Militärschule zn ziehen sind, werden in 2 Kompagnien

eingetheilt, uud jede von dicsen uuter den Befehl eines

nach einer bestimmten Kehrordnung zu bezeichnenden

Oberlieutenants oder Hauptmanns gestellt. Bei
denselben werden alle zweiten Unterlieutenante eingetheilt,

welche in diesem Grade noch an keinem Nekrutenunter-

richte in der Militärschule Theil genommen haben.

Unteroffiziere und Korporale sind mir in dem

Falle zum Dienste bei diesen Kompagnien zu berufen,

wenn hiefür die Zahl der Cadetten erster Klasse nicht

hinreicht. Hingegen kann jährlich 12 bis 15

Unteroffizieren und Korporalen als Freiwilligen dcr Eintritt
in die Militärschule gestattet wcrden.

Die Abtheilung dcr Infanterie-Rekruten foll ans

einer gleichen Anzahl Mannschaft von jedem dcr vier

Kreise gebildet weiden. Zeigt sich aus einem Kreise

nicht eine hinreichende Zahl Freiwilliger, so sind die

Fehlenden durch das Loos aus demselben zu ergänzen.

Tie Cadetten des Genies und diejenigen zweiten

Unterlieutcnante dieser Waffe, welche als solche noch

an keinem Rekrutcn-Unterrichte in der Militärschule

Theil genommen haben, werden der Artillerie-Abtheilung

zugetheilt.
Die Cadetten der Scharfschützen und diejenigen

zweiten Unterlieutenante dieser Waffe, welche sich in

dem vorhin bemerkten Falle befinden, sind den beiden

Infanterie-Kompagnien zuzutheilen, treten aber nach
dem Einrücken der Scharsschützenabtheilung bei dieser cin.

Die Cadetten zweiter Klasse stehen mit den
Rekruten ihrer Waffe in gleichen Dienstverhältnissen,
können aber, wenn fie sich hiefür eignen, bei Erthei-
lung des Unterrichtes als Gehülfen gebraucht werden
nnd während der zwei letzten Wochen der Schule
Korporalsdienste thun.

Die Cadetten erster Klasse haben bei den sie

betreffenden Mannfchaftsabtheilungcn die Dienstverrich-
tungen aller Grade vom Korporal bis zum Feldweibel
durchzumachen.

Der Ober-Jnstruktor der Infanterie führt den

Befehl über sämmtliche in der Militärschule befindlichen

Truppen in Hinsicht auf dcn innern Ticnst uud
die Polizei; auch hat er darüber zu wachen, daß bei

allen Waffen die dem Unterrichte zu widmende Zeit
sorgfältig für denselben benutzt werde.

Die beiden in die Militärschule gezogenen Kreis-
Jnstrukroren übernehmen in Dienstsachen abwechselnd

die Verrichtungen eines Aidemajors.
Tie zweiten Unterlieuteuantc versehen abwechselnd

dcn Dienst eines Adjutant-Unteroffiziers.
Die in die Militärschule berufenen Offiziere aller

Grade treten zum Behuf der nöthigen Vorübung drei

Tage früher in den wirklichen Dienst, als die Mann-
schaftsabtheilung, zu welcher sie gehören (Art. 248 —
250 Die im Art. 251 erwähnten zweiten

Unterlieutcnante des Genies und der Scharfschützen rücken

gleichzeitig mit denen der Artillerie und dcr Infanterie

ein.

Die in die Militärschule gezogene Mannschaft

wird kasernirt und verpflegt. Ebenso wcrden auch alle

Cadetten ohne Ausnahme für die Dauer der Schule

auf geeignete Weise in der Kaserne einquartiert und

daselbst, in Geschwader eingetheilt, auf Kosten des

Staates militärisch verpflegt.
Die in die Schule berufenen Offiziere aller Grade

und Waffen, mit Ausnahme des Unterrichtspcrfonals,

erhalten täglich 18 Batzen Sold, ohne weitere

Vergütung für die Verpflegung. Sie werden ebenfalls

ohne Ausnahme an dem Orte, wo die Schule gehalten

wird, kasernirt.

Im Allgemeinen soll die Militärschule dazu dienen,

die Milizen an Mannszucht und militärischen Gehorsam,

an Reinlichkeit, Ordnungsliebe und Pünktlichkeit

zu gewöhnen, sie mit dem militärischen Haushalte,

mit einer wahrhaft militärischen einfachen Lebensweise,
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fo roie mit ben mancherlei Sefchroerben beö Kriegerö
im gelte mögliehft »ertraut ju madjen.

Sn'ö Sefoutere foff bann, mit forgfältigcr Se*

rürffldjtigung tcö roirflicben Sctürfniffeö, in ben »er*

fdjiebeneii Sroeigcn beö Dienfteö, in Kenntniß unt
jroerfmdßiger Seljanbltmg ber SBaffen unb ber Sluö*

rüftung uub in ber SlementanSaftif jeber SBaffe

Unterricht ertfeeilt roerben.

Die legten öierjefen Sage teö Untem'djtö'Surieö

finb »or jüglid) tem 3tflfd)ießen, weldjeö für alle SBaffen,

bk Ka»afferie aiiögutontmett, ein jjauptgegcnftoiit
ber praftifdjen Uebungen fein foff, unb bem gelbtieufte

ju roitmen. SBäferenb biefeö Seitraumö roerben audj
bie Sruppen für einige Saa,e ein Sager bejiefeeit unb

burdj gemeinfame Uebungen in ber Slnroetibimg ber

»erfchieteneii SBaffen, fo roeit foldjeö tie Umftänte

geftaften, unterrichtet roerten.

Sluf tie im »orfeergefeenben Slrtifel feejetdjnete

©runblage unb mit fteter Serücfftdjtigung teö jrjaupt*

jroerfeö ber Wilitärfchule, nämlich ter Siltuug tüdj*

tiger Offijiere, folt ein Uiiterridjtöptan für tiefelbe

aufgefteltt roerten, in roclctjeiu auöjufdjeite« tft, roel*

djeit Unterricht tte Offijiere unt Satetteit gemeiufam,

unb roelche« fte nadj te« SBaffen getrennt erhalten

folten.
Sn £>ittfid)t auf Dienft unt Unterricht foffen in

ber Wilitärfchule tie eitgenöffifchen Steglementö jur
unahditterlidjen Siidjtfdjnur tienen. SBo foldje jur
Seit nodj fehlen, bat ter Kriegöratb einftroeilen bie

nötfeigen Sorfcbriftcii ju erlaffen.

£auptübiutge«.

l. allgemeine Seftimmungen.

Saferfid) foff in geeigneter Saferöjcit, mit Scrürf*

fidjtigitug ter laiibroinhfdjaftlidjen Hauptarbeiten, eine

^auptübung jeter SBaffe Statt ftnben.
Die Snfanterie mit tie Sdjarffchügen finb für

ifere £auptübung auöfcbließlidj in bem betreffenben

Kreife, bie übrigen SBoffen, je nadj tent Snneffett
bei Kriegöratfeeö, in ter £auptftatt oter in einem

antem Sfeeile teö Koutonö ju »erfammeln.

Diejenigen Sorpö, roeldje nicht noch am Sage
ifereö Snfommcntritteö roieter entlaffen roerten, foffen

entweter einquartiert oter fafernirt ober gelagert, mit
jetenfaffö nadj Sorfcbrift beö Slrt. 320 »erpflegt roer*

ben. Die Kommautireiiteit fwben barüber ju roadjen,

baß burch foldje .Öaiiptübitngcn bt'e Sruppen, befon*

berö bie Offijiere, ;n feinem unnügen Slufrooiibe »er*

anlaßt, fonbern »ietmefer an eine einfache, militärifcbe
Sebenöroeife geroöfent roerben.

3um Schuf mögliehft gleidjmäßt'ger Sertheilung
ber mit ben Äauptübmigen »erbuntenen Kantomii*
rungölaft foff jeter Kreiö in eine gewiffe 3ah( »on
Siitquartieriingöbcjirfen eingetheilt roerten. hierbei
ift tarauf ju fehen, cinerfeirö, bafj biefelben auf einen

fo mäßigen Umfang befebränft feien, baß ber Dienft
gehörig geleitet unb beauffidjtigt roerben fönne, unb
tie Serfammlung beö Sorpö ber Wannfdjaft nidjt
affju befchroerlirf) falle, anterfeitö, taß in jebem Se*

jirfe bt'e erforberlichen Uebungen gehörig »orgenommen
roerten fönnen.

Die ju ten -öauptübmigeit erforterfidje Wunition
ift ten Sruppen, mit Sorbehaft ter im Strt. 273 ent»

fealtenen Sefcbränfung, auö bem 3eugfeaufe ju liefern.
Den tießfältigeu Setarf, fo wie ten Serrog ber für
bie öefontern Unterridjtöhetürfniffe ter Slrtilterie unb
teö ©enieö jit »erroenbenben ©clbcr, beftimmt jäfer*
lieh ber Stegiermigöratfj auf bk ©runblage teö »on
tem Kriegöratfee feftgefegten Unterridjtöpläneö.

2. Jpauptiibimgen ber Jlrtitlerie.

Die jpauptüfeitng ber Slrtilterie foff jährlich jroei
SBodjen unt »ier Sage tauern, mit, fo roeit nidjt
befontere Umftänte eine Slbroeidiung erfeeifdjen, nadj
folgenben Seftimmungen Statt ftnben:

Die erfte SBodje roirt ter Sorübung fämmrlt'cber

Offijiere foivoijf teö Stahcö alö ter adjt Kompagnien
geroitmet. 3u terfelben roerten auch fämmtlidje Stfpi*
ronteit unb Sabetten erfter Klaffe ter Slrtilterie unt tt'e

Unteroffijiere berjenigen trei Kompagnie«, roeldje i«

ter jroeiten SBocbe einjurücfe« haben, nebft ben tiörfji*

gen Spieffeuten einberufen, gür tie Dauer tiefer
Sorübung feaben tie Quartiere 24 Srainpferte ju fteffen.

Wit ter jroeiten SBocbe unt für teren Dauer rürfen

jwei Kompagnien teö erften Sluöjugeö mit ihren Srain*
Sibtbeifungen unt eine »om jroeiten Sluöjuge ofene

Sraiit*Wannfdjaft ein, mit tie 3ahl ber «pferte roirb

auf ten »ollftäntigen Setarf »on jroei Satterien, tie
Steitpferte einbegriffen, »ermebrt.

Slm Snte tiefer SBodje rücft tie SraimSthtfeeflung
ber gebad)tcn Kompagnie »om jroeiten Sluöjuge für
jroei Sage ein.

Stuf ben Slnfang ber britten SBocfjc roerten bie

beiten übrigen SfuöjügenKompagnien einberufen,
mit am britten Sage turdj tie Kompagnien Str. 7
unt 8 abgclööt, roeldje am Sage nadj iferer 3«fam*
menjiefeting roieter jit entlaffen flnb.
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so wie mit den mancherlei Beschwerden des Kriegers
im Felde möglichst vertrank zu machen.

In's Besondere soll dann, mit sorgfältiger
Berücksichtigung des wirklichen Bedürfnisses, in den

verschiedenen Zweigen des Dienstes, in Kenntniß und

zweckmäßiger Behandlung der Waffen und der

Ausrüstung und in der Elementar-Taktik jeder Waffe
Unterricht ertheilt werden.

Die letzten vierzehn Tage des Unterrichts-Curies

siud vorzüglich dem Zielschießen, welches für alle Waffen,
die Kavallerie ausgenommen, ein Hauptgegenstand
der praktischen Uebungen fein soll, und dcm Felddienste

zu widmen. Während dieses Zeitraums werden auch

die Truppen für einige Tage cin Lager beziehen und

durch gemeinsame Uebungen in der Anwendung der

verschiedenen Waffen, so weit solches die Umstände

gestatten, untcrrichtct wcrdcn.

Auf dic im vorhergehenden Artikel bezeichnete

Grundlage uud mit steter Berücksichtigung deö Hauptzweckes

der Militärschule, nämlich der Bildung tüchtiger

Offiziere, soll ciu Uuterrichtsplau für diefclbe

aufgestellt werden, in welchem auszuscheiden ist,
welchen Unterricht die Offiziere und Cadetten gemeinsam,

und welchen sie nach dcn Waffen getrennt erhalten

sollen.

In Hinsicht auf Tienst und Unterricht sollen in
der Militärschule die eidgenössischen Reglements zur
uuabäudcrlichcn Richtschnur dicnen. Wo solche zur
Zeit noch fehlen, hat der Kriegsrath einstweilen die

nöthigen Vorschriften zu erlassen.

Hauptübu ugeu.

t. Allgemeine Bestimmungen.

Jährlich foll in geeigneter Jahrszcit, mit
Berücksichtigung der laudwirthschaftlicheu Hauptarbeiten, eine

Hauptübung jeder Waffe Statt finden.
Tie Infanterie und die Scharffchützen sind für

ihre Hauptübung ausschließlich in dem betreffenden

Kreise, die übrigen Waffen, je nach dem Ermessen

deS Kriegsrathes, in dcr Hauptstadt oder in einem

andern Theile des Kantons zu versammeln.

Diejenigen EorpS, welche nicht noch am Tage
ihres Zusammentrittes wiedcr entlassen wcrden, sollcn

entweder einquartiert oder kasernirt oder gelagert, und

jedenfalls nach Vorschrift des Art. 32V verpflegt werden.

Die Kommandircnden tuben darüber zu wachen,

daß durch solche Hauptübungcn die Truppen, besonders

dic Offizicrc, zu keinem unnützen Aufwände ver¬

anlaßt, sondern vielmehr an eine einfache, militärische
Lebensweise gewöhnt werden.

Zum Behuf möglichst gleichmäßiger Vertheilung
der mit den Hauptübungen verbundenen Kantonni-
rungslast soll jeder Kreis in eine gewisse Zahl von
Elnqnartierungsbezirken eingetheilt werden. Hierbei
ist darauf zu fchen, einerfeits, daß dieselben auf einen
so mäßigen Umfang beschränkt seien, daß dcr Dienst
gehörig geleitet und beaufsichtigt werden könne, und
die Versammlung des Corps der Mannschaft nicht
allzu beschwerlich falle, anderseits, daß in jedem
Bezirke die erforderlichen Uebungen gehörig vorgenommen
werden können.

Tie zu den Hauptübungen erforderliche Munition
ist den Truppen, mit Vorbehalt der im Art. 273
enthaltenen Beschränkung, aus dem Zeughaus? zu liefern.
Den dicßfälligen Bedarf, so wie dcn Betrag der für
die befondern Unterrichtsbedürfnissc der Artillerie und
des Genies zu verwendenden Gelder, bestimmt jährlich

der Negieruugsrath auf die Grundlage des von
dem Kriegsrathe festgesetzten Unterrichtsplänes,

2. Hauptübungen der Artillerie.

Die Hauptübung dcr Artillerie soll jährlich zwei
Wochen und vier Tage dauern, und, so weit nicht
besondere Umstände eine Abweichung erheischen, nach

folgenden Bestimmungen Statt finden:
Die erste Woche wird dcr Vorübung sämmtlicher

Offiziere sowohl des Stabes als dcr acht Kompagnien
gcwidmct. Zu derselben werden auch sämmtliche
Aspiranten uud Cadetten erster Klasse der Artillerie und die

Unteroffiziere derjenigen drei Kompagnien, welche in
der zweiten Woche einzurücken haben, nebst den nöthigen

Spielleuten einberufen. Für die Dauer dieser

Vorübung haben die Quartiere 24 Traiupfcrde zu stcllcn.

Mit dcr zweiten Woche und für deren Taucr rücken

zwei Kompagnien des ersten Auszuges mit ihren Train-
Abtheilungen und eine vom zweiten Auszuge ohne

Traiu-Mannfchaft ein, nnd die Zahl der Pferde wird
auf den vollständigen Bedarf von zwei Batterien, die

Reitpferde einbegriffen, vermehrt.
Am Ende dieser Woche rückt die Train-Abtheilung

der gedachten Kompagnie vom zweiten Auszuge für
zwei Tage ein.

Auf den Anfang der dritten Woche werden die

beiden übrigen Auszüger-Komxaguien einberufen,
und am dritten Tage durch die Kompagnien Nr. 7
nnd 8 abgelöst, welche am Tage nach ihrer Zufam-
menziehung wieder zu entlassen sind.
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Sei biefer £auptüfeung füfert ein »on bem Kom*
manbanten ber Slrtilterie ju bejeidjnenber Stahöoffijier
ben Sefehf.

Die Kompagnie Str. 6 feat jäferlid) jroölf Uehungö*

tage. Diefelbe foff »ornehmlieh für ben geuerroerfer*
bienft gebilbet roerben, jebocf) roährenb ber im »orher*
gebenben Slrtifef errodfenten jpaitptübung glet'chfaffö
einen Sag Unterricht im Wanöüriren mit befpanntcr
Satterie erhalten. Denjenigen Unteroffijieren unt @e*

meinen, roeldje hei biefer Kompagnie jroölf Safere ge*
btent feaben, fönnen »ier Uehungötage erlaffen roerben.

3. .gauptübung beS (Benies.

Die SapeunKompagnien beö erften unb jroeiten
Sluöjitgeö nnb bie «pontonnienKompagnie beö erften
Sfuöjugeö roerten jährlich für fedjö Sage, unb roäh*

renb biefer 3cit audj bie übrigen Kompagnien ber

«IBaffe für jroei Sage, ju einer Hebung einberufen.
SBährenb berfelben erhalten auch bie Stefruten ber

Sapeurö unb «pontonnierö ihren Unterricht.

't. ibauptubungen ber ÄatmUeric.

Die Slhtljeilung »om erften Sluöjuge ift jäferlid)
auf fedjö Sage, bie Slbtfeeifung »om jroeiten Sluöjuge
auf brei Sage jur Uebung j« »erfammelu.

Unmittelbar ober bodj furj jimor roerben bie Offi*
jiere unb Unteroffijiere beiber Slbtheilungen für oier
Sage ju einer Sorübung unter beut Sefefjle eineö

Sfahöoffijierö »erfammelt.
Die Koöaffcn'e ber Sanbroefer roirb jäferlid) für

jroei auf einanber folgenbe Sage jufammen gejogen.
Tie Stärfe ber »erfchiebenen Sthtfeeilungen beftimmt
jebeömal ber Kriegöratfe.

5. $auptubuugen ber ©cfearffcfeügen.

Die Äaiiptübungen ber Sdjarffchügen foffen nur
fompagnienroeife Statt ftnben. Sinjig bei foldjen jjaupt*
Übungen, mit benen eine Snfpeftion in Serbinbung
gefegt roirb, fönnen tie beiten SantroefenKompagnien
einei Kreifeö für ten Sag ber Snfpeftion jufammen

gejogen roerben.

gür bie Kompagnien beö erften Sluöjugeö bauert

bk jaferfiche ^ouptühung fedjö, für bie bei jroeiten

Sluöjugeö »ier Sage.
Sebe SanbrocfenKompagm'e roirb jäferlid) für jroei

auf einanber folgenbe Sage ju einer jpauptübung ju*
fammen gejogen.

Daö 3ielfd)ießen auf »erfcht'ebcne Diftanjen foff
ein ^auptgegenftanb ber Ue6ung (ein. Die ju biefem

3roerfe erforberlidje Wunition roirb einjig ben Sluö*

jügenKoinpagnicn auö bem 3eugfeaufe geliefert.

6. $auptiibungen ber Snfanterie.

Die jährliche £auptübung jebeö SluöjügenSa*
tatffottö beginnt mit 3nfoinmenjiehung ber Offijiere
unb Unteroffijiere beöfelben nebft einigen Spieffeuten
auf fünf Sage.

Sluf ben legten Sag biefer Sorübung erfolgt bie

Sufammenjiehung beö Sataillonö, mit Sluönafeme beö*

jenigen «Perfonalö ber Stäbe, roefcheö fet'erhei entbefert
roerben fann (Slrt, 67). Rwei Bataillone beö erften
Sluöjugeö roerben fedjö, jroei »om jroeiten Sluöjuge
brei, bie übrigen »ier Sataiffone jroei Sage feinburd)
geübt. Der Sag beö Sinrürfenö ift hierunter nidjt
begriffen.

Son Reit ju 3eit foff burdj Serfcgung ber .Spaupt*

Übungen jroeier ober mehrerer Sataiffone ouf ben näm*
liehen Seitpunft unb in Sinqiiarrierungöbejirfe, bie

an einanter granjen, ©efegenheit ju Uebungen in ben

Sinien*S»ofutionen gegeben roerben.

Sei ber Sanbroefer erfter Klaffe roerben bie Sabreö
ber Kompagnien »or ber jährlichen jpatiptübung ber

iegtem jroei Wal furj nadj einanber, je für einen

Sag, quartierroeife jufammen gejogen.
Slffe biefe Uebungen finben unter ber Seitung ber

Staböoffijiere beö betreffenben Sataillonö ftatt.
Die Sanbroehr jroeiter Klaffe feat jäferlid) Sinen

Ucbungötag, unb roirt ju biefem Snte quartierroeife

unter ter Seitung beö Ouartieröfommanbanten ju*
fammen gejogen.

Die SJtannfcfjaft beö Depots ift oon biefen Uebun*

gen befreit.

7. 91acf)übungcn.

Diejenigen Offijiere, Unteroffijiere unb Solbaten

bei erften unb jroeiten Sluöjugeö alter SBaffen, fo

wie ber SanbroehnSlrtiffcrie, roeldje auö irgenb einem

©runbe ber legten £auptübung ifereö Sorpö nidjt bei*

geroo'ont feaben, flnb für fo »iele Sage, alö biefelbe

bauerte, in bem für ifere Uefeung angemeffenften Reit*

punfte t'n bie Wilitärfchule ju jiefeen, roo fie nadj ben

für bie £auptübung felbft aufgefteffren Seftimmungen

»erpftegt roerben.

S6en bafein fönnen mit ©enefemigung beö Kriegö*
ratfeeö audj foldje Offijiere unb Unteroffijiere ber ge*

badjten Sorpö berufen roerben, roelche bei ber fegten

£auptü6ung nicht bie erforberlirfje ©efcbirflichjeit in
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Bei dieser Hauptübung führt ein von dem

Kommandanten der Artillerie zu bezeichnender Stabsoffizier
den Befehl.

Die Kompagnie Nr. 6 hat jährlich zwölf Uebungs-
tage. Dieselbe soll vornehmlich für den Feuerwerker-
dienst gebildet werden, jedoch während der im
vorhergehenden Artikel erwähnten Hauptübung gleichfalls
einen Tag Unterricht im Manövriren mit bespannter
Batterie erhalten. Denjenigen Unteroffizieren und
Gemeinen, welche bei dieser Kompagnie zwölf Jahre
gedient haben, können vier Uebungstage erlassen werden,

Z. Hauptübung deö Genies.

Die Sapeur-Kompagnien des ersten und zweiten

Auszuges und die Pontonnier-Kompagnie des ersten

Auszuges werden jährlich für sechs Tage, und während

dieser Zeit auch die übrigen Kompagnien dcr

Waffe für zwei Tage, zu einer Uebung einberufen.
Während derselben erhalten auch die Rekruten der

Sapeurs uno Pontonniers ihren Unterricht.

4. Hauptübungen der Kavallerie.

Tie Abtheilung vom ersten Auszuge ist jährlich
auf sechs Tage, die Abtheilung vom zweiten Auszuge
auf drei Tage zur Uebung zu versammeln.

Unmittelbar odcr doch kurz zuvor werden die Offiziere

und Unteroffiziere beider Abtheilungen für vier
Tage zu einer Vorübung unter dem Befehle eines

Stabsoffiziers versammelt
Die Kavallerie der Landwehr wird jährlich für

zwei auf^ einander folgende Tage zusammen gezogen.
Die Stärke der verschiedenen Abtheilungen bestimmt
jedesmal der Kriegsrath.

L. Hauptubuugen der Scharfschützen.

Die Hauptübungen der Scharfschützen sollen nur
kompagnienweise Statt finden. Einzig bci folchen

Hauptübungen, mit denen eine Inspektion in Verbindung
gesetzt wird, können die beiden Landwehr-Kompagnien
eines Kreises für den Tag der Inspektion zusammen

gezogen werden.

Für die Kompagnien des ersten Auszuges dauert
die jährliche Hauptübung sechs, für die des zweiten

Auszuges vier Tage.
Jede Landwehr-Kompagnie wird jährlich für zwei

auf einander folgende Tage zu einer Hauptübung
zusammen gezogen.

Das Zielschießen auf verschiedene Distanzen soll

ein Hauptgegenstand der Uebung fein. Die zu diesem

Zwecke erforderliche Munition wird einzig den Aus-
züger-Kompagnicn aus dem Zeughause geliefert.

6, Hauptübungen der Infanterie.

Die jährliche Hauptübung jedes Auszüger-Ba-
taillons beginnt mit Zusammenziehung der Offiziere
und Unteroffiziere desselben nebst einigen Spielleuten
aus fünf Tage,

Auf den letzten Tag dieser Vorübung erfolgt die

Zusammenziehung des Bataillons, mit Ausnahme
desjenigen Personals dcr Stäbe, welches hierbei entbehrt
werden kann (Art, 67). Zwei Bataillone des ersten

Auszuges werden sechs, zwei vom zweiten Auszuge
drei, die übrigen vier Bataillone zwei Tage hindurch
geübt. Der Tag des Einrückens ist hierunter nicht
begriffen.

Von Zeit zu Zeit soll durch Verlegung der

Hauptübungen zweier oder mehrerer Bataillone auf den

nämlichen Zeitpunkt und in Einquartierungsbezirke, die

an einander gränzen, Gelegenheit zu Uebungen in den

Linien-Evolutionen gegeben werden.

Bei der Landwehr erster Klasse werden die Cadres
der Kompagnien vor der jährlichen Hauptübung der

letztern zwei Mal kurz nach einander, je für einen

Tag, quartierweise zusammen gezogen.
Alle diese Uebungen finden unter der Leitung der

Stabsoffiziere des betreffenden Bataillons statt.
Die Landwehr zweiter Klasse hat jährlich Einen

Ucbungstag, und wird zu diesem Ende quartierweise

unter der Leitung des Quartierskommandanten
zusammen gezogen.

Die Mannschaft des Depots ist von diesen Uebungen

befreit.

7. Nachübungen.

Diejenigen Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten
des ersten und zweiten Auszuges aller Waffen, fo

wie der Landwehr-Artillerie, welche aus irgend einem

Grunde der letzten Hauptübung ihres Corps nicht

beigewohnt haben, sind für fo viele Tage, als dieselbe

dauerte, in dem für ihre Uebung angemessensten

Zeitpunkte in die Militärschule zu ziehen, wo sie nach den

für die Hauptübung selbst aufgestellten Bestimmungen

verpflegt werden.

Eben dahin können mit Genehmigung des Kriegs-
rarhes auch solche Offiziere und Unteroffiziere der

gedachten Corps berufen werden, welche bei der letzten

Hauptübung nicht die erforderliche Geschicklichkeit in
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ben mit ihrem ©rate »erbunbenen Scrrichtungcit an

ben Sag gelegt haben.

Sejüglidj auf tt'e Offijiere, Unteroffijiere unb

Soltaten ter Kaoofferie unt Sdjarffchügen ter Saut*

mehr roerben tie Kommanbanten tiefer SBaffen für-
Stachholung einer »erfäumten £auptübung unter Sin*

jeige an ben ßriegöratfe taö Scötfeige anorbnen.

Diejenigen ber SanbrochnSnfanten'e erfter unb

jroeiter Klaffe, roeldje eine oter meferere jpaiiprübmi*

gen »erfäumt haben, foffen nadj Waßgabe biefer Sen
fättmuiß quartierroeife burdj tie D.uarrierö*31tjutonten
e.rercirt roerten.

Sei tiefen Stacbühungen folt Sldeö ftrenge »er*
mieten roerten, roaö benfclben ben Schein eineö Straf*
Srcrcireitö gehen fönnte. 3lud) bürfen biefelben in
gaffen, roo eine Strafe jn »erhängen ift, roeber ganj
noch tfecilroeife alö eine folcfje angerechnet roerten.

s. ©emeinfame Äauptübungen üerfdjiebener SSaffen.

3um Schuf ^emeinfamer Hebungen in ter ange*
roantten Saftif fint »on 3eit ju Reit tiirdj ben Kriegö*
raffe, mit ©cnefemigiing teö Stegierungörathcö, 3u*
fammenjiefeungen »on Sorpö »crfdjietcncr SBaffen ju
»eranftalten, mit foldje bann unter baö gleiche Kom*
ntanbo ju fteffen. Doch foff biefeö nur roährenb ber

für bie geroöhulidjen ipaiiptübunge« feftgefcgtcii 3e«
unt in benjenigen Sahren gefcbefjeu, roo tie Sruppen
tu foldie Sinquartierungöbejirfe »erfdjicbener Kreife
»erlegt roerben fönnen, tie an einanter granjen.

Soffte tie für bie gcroöfenlicbcn fpoiiptübungeit
feftgefegte Reit nidjt hinreichen, «nt neben biefen ge*
meinfamen Uchiingen auch eine gehörige Sinübiing ber

einjelnen Sorpö ju geftatren, fo fann biefelbe um
Siitcn ober jwei Sage verlängert, unb bagegen bie

ftauptübiingcit tcö »orbergetjenten unt teö nädjftfof*
gentcu Sabreö »erbältnißmäßig afegefürjt roerben.

Uebungen im 3iclfchießen.

Stehen benjenigen Uehmtgcn im 3ielfchießen, roelche

bei ben Jjauprübungcn Statt ftnben, feat jeter Scharf*
fcfjüge jäferlich »ier Sdjfeßrage, ju roent'gftenö jehn
Sdjüffen jeben, «nb jeter 3nfanterift mit Sluönafeme
ber in ben Depot getretenen altem ober einftroeilen für
bienftunraualidj erflärten Wannfdjaft Sinen Schieß*
tag ju fedjö Sdjüffen mit orbonnanjmäßigen «Patronen

ju erfüllen. Uehcr bie Scfofgmig biefer Sorfrfjrift
feat ter Duariieröfommanbant jn machen.

Tic nahem Slnorbnungen über biefe Uebungen,

bei benen »omefemlich auf taö Schießen nodj »erfdjie*
benen Diftanjen Siürffldjt genommen roerben foff, feat

ber Kricgöratfe ju treffen.

gür bießfäffige Sdjügengaben roeiöt ber Stegie»

ningöratb jährlich eine beftimmte Summe an, roeldje
ber Kriegöratb auf fämmtlicfjc Schügcnpläge »crtfeeilt.
Unter tie 3'tfantcriften fönnen, anftatt ter gcroöhn*
liehen Sdjügengaben, audj Sfereuroaffen auögctfeetft
roerben.

«£li(itär»9teg(ementS unb ©tenftuorfdjriften.
Säntmtlichcn Offijieren foffen alle auf ifere SBaffe

bejüglidjen, bereitö beftehenben ober noch erfdjeinentcn,
Sibgenöffifchen unb Kantonaf*Wilitärgefege, Siegle*
meutö unb 3nftruftionen, audj alle ben WilitänUnter*
rieht «nb Dienft betreffenten Sorfcfjriftcn beö Kriegö*
ratljeö unentgeltlich jugeftefft roertrn.

3ur Srleidjteruitg mit Scrooffftäiitigung tcö Utt*
tcrriditeö ter Wannfdjaft affer SBaffen, »om gelt*
roei6el abroartö, foffen berfelben gebruefte Slnleitungen
über Slffeö, roaö jetem Sinjelnen in feiner Stellung
alö Wilt'fär ju roiffen uötfeig ift, unentgeltlich in tie
jjanb gelegt roerbe«.

* *
*

SBenn roir bie Sorfdjriftcn beö Sürchcrifcheit Steg*
lementö über ten Unterricht auöfüferlicher mitgctfeeilt
habe«, alö eigentlich in unferm ^lane roar, fo gefdjafe
eö »orjüglicfj roegen ter mannigfaltigen jwerfmäßigeit
Seftimmungen, turdj tie fldj biefeö Steglement auö*
jcidjuet unb bie in feinem anbern KatitonabStegtemente
ju ftnben fint.

Saö Sonfole'fcDe ©enjehr.

Sdjon im »origen 3abre finb »ou Seiten ter
feödjften eibgenöffifchen Wilitärbctjörben Schritte ge*
febeheu, um hinter bem großen fprungroeifen gortfebritt,
ben tie £antfeuerroaffcn jegt ju machen fdjeincn, nidjt
jurürfjubteihen. So foff, fo »ernefemen mir, »on
t'er öftreidifrfjen Stegierung ein neucreö «perenffionö*
©ewebr (ein Sonfole'fdjeö?) jur Sinficbt hegehrt unb
erfealten roorten fein. 3nbeß feat mau nidjtö bii jegt
»on Scrfudjen gehört, roeldje tamit gemacht roorten,
mit natürlich nur Scrftidje im ©roßen unb roieber*
feolte fönnen ju einem entfehefbenten Urtfeeil über biefeö
neue ©eroefer füferen. Wan roirb geroiß feier in ber

Sdjroeij nicht bie jpöube in ben Scfjooß fegen unb
roarten rooffen, bii im Sliiötanb tie Sadje bii aufi
Segte erprobt nnb eingeführt ift, um bann erft mit
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dcn mit ihrcm Grade verbundenen Verrichtungen an

den Tag gelegt haben.

Bezüglich auf die Offiziere, Unteroffiziere und

Soldaten dcr Kavallerie und Scharffchützen der Landwehr

werden die Kommandanten dieser Waffen für
Nachholnng einer versäumten Hauptübuug unter
Anzeige an dcn Kriegsrath das Nöthige anordnen.

Diejenigen der Landwehr-Infanterie erster und

zweiter Klasse, welche eine odcr mehrere Hauptübun-

gcn versäumt haben, sollen nach Maßgabe dieser Vcr-

säumniß quarticrweise durch die Quarricrs-Adjutanten
erercirt wcrden.

Bei diesen Nachübungen soll Alles strenge
vermieden werde» was denselben den Schein eines Straf-
Ercrcireus geben könnte. Auch dürfen dieselben in
Fällen, wo eine Strafe zu verhängen ist, weder ganz
noch thcilweisc als eine solche augerechnet werden.

8. Gemeinsame Hauvtübunaen verschiedener Waffen.

Zum Behuf gemeinsamer Ucbuugcn in dcr
augewandten Taktik sind von Zeit zu Zeit durch den Kriegsrath,

mit Genehmigung des Regicrungsrarhes, Zu-
sammenziehungcn von Corps verschiedener Waffen zu

veranstalten, und solche dann unter das gleiche
Kommando zu stcllcn. Toch soll dieses nur während der

für die gewöhnliche» Hauptübungen festgesetzten Zeit
und in denjenigen Jahren geschehen, wo die Truppen
in solche Einquartieruugsbczirke verschiedener Kreise

verlegt werden können, die an einander gränzen.
Sollte die für die gewöhnlichen Hauptübuugeu

festgesetzte Zeit nicht hinreichen, um neben diesen

gemeinsamen Uebungen auch eine gehörige Einübung der

einzcln.cn Corps zu gcstatten, fo kann dieselbe um
Eiueu oder zwei Tage verlängert, und dagegen die

Hanptübnngcn des vorhergehenden und des nächstfolgenden

JahreS verhältnißmäßig abgekürzt werden.

Uebungen im Zielfchießen.

Neben denjenigen Uebungen im Zielfchießen, welche
bei den Hauptübungcn Statt finden, hat jeder Scharfschütze

jährlich vier Schießtage, zu wenigstens zehn
Schüssen jeden, und jeder Infanterist mit Ausnahme
der in den Tepot getretenen ältern oder einstweilen für
dienstuntauglich erklärten Mannschaft Einen Schießtag

zu sechs Schüssen mit ordonnanzmäßigen Patronen
zu erfüllen. Ueber die Befolgung dieser Vorschrift
hat dcr Quartierskommandant zu wachen.

Die nähern Anordnungen über diese Uebungcu,

bei dcncn vornehmlich auf das Schießen nach verschiedenen

Distanzen Rücksicht genommen wcrden soll, hat
der Kriegsrath zn treffen.

Für dicßfällige Schützengaben weist der Regie-
rnngsrath jährlich cinc bestimmte Summe an, welche

dcr Kricgsrath auf sämmtlichc Schützcuplätze vertheilt.
Unter die Infanteristen können, anstatt dcr gewöhnlichen

Schützcngaben, auch Ehrcnwaffen ausgetheilt
werden.

Militär'Neglemcnts und Dienstvorschriften.
Sämnitlichcn Offizicrcn sollen alle auf ihre Waffe

bezügliche», bereits bestehenden oder noch erscheinenden.
Eidgenössischen und Kanronal-Militärgefetze, Reglements

nnd Instruktionen, auch alle dcn Militär-Unterricht

und Dienst betreffenden Vorschriften des Kriegsrathes

uuentgeltlich zugestellt werden.

Zur Erleichterung uud Vervollständigung des

Unterrichtes dcr Mannschaft aller Waffcn, vom Feld-
wcibel abwärts, sollen derselben gedruckte Anleitungen
übcr Alles, was jedem Einzelnen in seiner Stellung
als Militär zu wissen nöthig ist, unentgeldlich in die

Hand gelegt wcrden.

ch

Wenn wir die Vorschriften des Zürchcrischen
Reglements übcr den Unterricht ausführlicher mitgetheilt
haben, als eigentlich in unserm Plane war, so geschah
cs vorzüglich wegen der mannigfaltigen zweckmäßigen

Bestimmungen, durch die sich dieses Reglement
auszeichnet uud die in keinem andern Kautonal-Reglemente
zu finden sind.

Das Confole'sche Gewehr.

Schon im vorigen Jabre sind von Scitcn der
höchsten eidgenössischen Militärbehörden Schritte
geschehen, um Hinher dem großen sprungweise« Fortschritt,
dcn die Handfeuerwaffen jetzt zu machen scheinen, nicht
zurückzubleiben. Es soll, so vernehmen wir, von
der östreichischen Regierung ein neucrcs Percussions-
Gewehr (ein Console'sches?) zur Einsicht begehrt und
erhalten worden sein. Indeß hat man nichts bis jetzt
von Versuchen gehört, wclchc damit gemacht worden,
und natürlich nur Versuche im Großen und wiederholte

können zu einem entscheidenden Urtheil über dieses

neue Gewehr führen. Man wird gewiß hier in der
Schweiz nicht die Hände in den Schoos) legen und
warten wollen, bis im Ausland die Sache bis aufs
Letzte erprobt und eingeführt ist, um dann erst mit
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